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Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung 
 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Judo-Club Frankfurt/Main e.V. 

Ich möchte die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden. 
(Zutreffendes bitte ankreuzen.) 

 
Name, Vorname 

 
Straße, Hausnummer 

   
PLZ  Ort 

 /    /   

 Telefon     Mobil    

   
E-Mail  Geburtsdatum 

 
Sind bereits andere Familienmitglieder Mitglied des JC Frankfurt?   Ja  Nein 

Name des Familienmitglieds:  
 

Ich möchte meinen Beitrag jährlich leisten   Ich möchte meinen Beitrag halbjährlich leisten  
 

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der Rückseite. 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, Sporthallen- und Wettkampfordnungen sowie Beitragsordnung als für 
mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu 
den Persönlichkeitsrechten sowie zur Aufsichtspflicht gelesen und verstanden habe. 

Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins 
aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 

 
Datum, Ort und Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreters) 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Judo-Club Frankfurt/Main e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Judo-Club Frankfurt/Main e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls abweichend vom Antragsteller)  

  
Kreditinstitut (Name und BIC) 

D E 
IBAN  

 
Datum, Ort und Unterschrift 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE85ZZZ00001112678 
Die Mandatsreferenz ist wie folgt Aufgebaut: JCFFM-„Ihre IBAN“. 

http://www.blaugelb-frankfurt.de/
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Hinweise zu umseitigem Aufnahmeantrag 
 

Auszug aus der Beitragsordnung: (Stand: November 2024) 

 
Beitragsklasse Mitgliedsform Beitragshöhe 

pro Jahr / Halbjahr 

01 Aktives Mitglied 240 € 120 € 

02 Geschwisterkind/Kind eines aktiven Mitglieds 120 € 60 € 

03 Ehepaare / eingetragene Lebenspartnerschaften  
 

360 € 180 € 

04 Familienbeitrag (inkl. aller im Haushalt lebender Kinder + junge 
Erwachsene in Ausbildung, im BFD oder FSJ, Studenten bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres 

480 € 240 € 

05 Fördermitglied 90 €  ./. 

06 Vereinseintritt inklusive 1.Austellung Judo-Pass oder 
Vereinswechselmodalitäten 40,- (einmalig) 

07 Kyu-Prüfungsgebühren inklusive DJB-Beitrag und Materialien  20,- (einmalig) 

Junge Erwachsene, die den vergünstigten Beitrag in Anspruch nehmen möchten, müssen bei Antragsstellung einen zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Ausbildungsbescheid einreichen. Die Vergünstigung wird max. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr gewährt, wenn jedes Jahr - bis 
spätestens 01. Mai - eine gültige (Ausbildungs-)Bescheinigung eingereicht wird. 
Satzung, Sport- und Beitragsordnung können beim Vorstand angefordert werden. 

Die Beiträge werden bei jährlicher Zahlweise am 01.02. eines Jahres und bei halbjährlicher Zahlung am 01.02. und am 01.08. eines 
Jahres abgebucht. Sofern der Lastschrifteneinzug aus technischen oder sonstigen wichtigen Gründen an diesen Tagen nicht durchgeführt 
werden kann, wird er schnellstmöglich nachgeholt. 
 
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich erfolgen. Sie muss dem Vorstand spätestens 6 Wochen vorher  
zum 30.6. oder 31.12. des Jahres zugestellt werden. 

 
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und 
Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im Verein). 

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 

• Erhebung, 

• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), 

• Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

3. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, 

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 

• Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
4. Übermittlung der Daten an den Landes- und Bundesverband 

• Im Rahmen der Erstellung und Verwaltung des digitalen Judopasses, aber auch für Wettkampfteilnahmen und 
ähnliches, müssen Daten an unseren Landesverband und unseren Bundesverband übermittelt werden. Wir 
übermitteln hier nur die mindestens zur Erstellung notwendigen Daten. Die Eintragung weiterer Daten ist 
notwendig zur Nutzung des digitalen Judopasses. Diese müssen von den Mitgliedern selbst in der App 
eingetragen werden. 

• Auch im Rahmen von Lizenzen und Prüfungen müssen im Rahmen des neuen Portals zum digitalen Judopass 
Daten übermittelt werden. Auch hier wird der JCFFM nach dem Prinzip der minimal notwendigen Daten 
Informationen übermitteln. Gleiches gilt für alle anderen Funktionen des digitalen Judopasses. 

 
  

http://www.blaugelb-frankfurt.de/
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Wir als Sportverein verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv teilnehmen können und sollten. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie auch die geselligen Veranstaltungen des Vereins besuchen. 
Zur Vorbereitung und Durchführung unserer verschiedenen Aktivitäten benötigen wir laufend tatkräftige Helfer, da wir nur 
mit ihnen in der Lage sind, Sport und Vereinsleben zu einem günstigen Preis anbieten zu können. 

 
Ich helfe gerne bei: (bitte ankreuzen) 

 Vorbereitung und Durchführung von Festen und sonstigen Veranstaltungen 

 Kuchen backen, Kaffeeausschank 

 Getränkeausschank 

 Pressearbeit 

 Jugendarbeit 

 Marketing 

 Büroarbeiten 

 Mitarbeit in Ausschüssen 

 Hilfe bei Renovierungen, Mattenreinigen 

 Fahrbereitschaft für auswärtige Sportveranstaltungen 

 Übungsleiter im Sportbetrieb  
Kostenübernahme bei Aus- und Weiterbildung zum lizensierten Übungsleiter durch den Verein möglich!) 

 
Fotofreigabe 

Einwilligung zur Nutzung von Fotos zu Werbezwecken 

Der Judo-Club Frankfurt/Main e.V. (im Folgenden „JCFFM“) möchte Fotos seiner Mitglieder für die Öffentlichkeitsarbeit und 
Werbung verwenden. Diese Fotos könnten in Printmedien wie Flyern, Roll-Ups sowie auf der Homepage und in ähnlichen 
Medien erscheinen. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit der Verwendung Ihres Bildmaterials für diese Zwecke 
einverstanden. 
Bitte füllen Sie das Formular je nach Volljährigkeit aus und unterschreiben Sie es entsprechend. 

 
Für volljährige Mitglieder 

 
Vor- und Nachname: _________________________ 
 
Geburtsdatum:  _________________________ 
 
Einwilligungserklärung: 
Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit mein Einverständnis, dass der JCFFM e.V. Fotos von mir im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung verwenden darf. Die Verwendung erfolgt ausschließlich in den folgenden Medien und für 
die folgenden Zwecke: 
 

• Printmedien (Flyer, Roll-Ups etc.) 

• Online-Präsenzen (z. B. Homepage des JCFFM) 

• Werbemedien des JCFFM 

Ich bin darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf ist 
in schriftlicher Form an den Vorstand des JCFFM zu richten. 
 
Ort, Datum: _________________________ 
 
Unterschrift: _________________________ 

http://www.blaugelb-frankfurt.de/
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Für minderjährige Mitglieder 

 
Vor- und Nachname des Kindes:  _________________________ 
 
Geburtsdatum des Kindes:   _________________________ 
: 
Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten: _________________________ 
 
Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten: 
Hiermit erkläre ich, dass ich als Erziehungsberechtigte/r des oben genannten Kindes mein Einverständnis gebe, dass der 
JCFFM e.V. Fotos meines Kindes im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung verwenden darf. Die Verwendung erfolgt 
ausschließlich in den folgenden Medien und für die folgenden Zwecke: 
 

• Printmedien (Flyer, Roll-Ups etc.) 

• Online-Präsenzen (z. B. Homepage des JCFFM) 

• Werbemedien des JCFFM 

Ich bin darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf ist 
in schriftlicher Form an den Vorstand des JCFFM zu richten. 
 
Ort, Datum:    _________________________ 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: _________________________ 

 

Hinweis: 
Die Erteilung dieser Einwilligung ist freiwillig. Es entstehen keine Nachteile bei Nicht-Erteilung der Einwilligung. 

 

Kontakt: 
Judo-Club Frankfurt/Main (JCFFM) e.V. 
Email: vorstand@jcfrankfurt.de 

 

Dieses Formular soll nach Möglichkeit an den Vorstand per Email gesendet werden. Nur im Notfall kann es 
ausgedruckt bei unseren Trainern abgegeben werden. 

 

Anhang: 

Ausführungen zur Aufsichtspflicht im Judo 
 

  

http://www.blaugelb-frankfurt.de/
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Aufsichtspflicht im Judo-Club Frankfurt 

(zur Aufnahme in den Aufnahmeantrag sowie zur internen Klarstellung) 
Im vergangenen Jahr kam es zu einem Missverständnis bezüglich der Aufsichtspflicht bei Judo-Turnieren. Ein Elternteil 
ging davon aus, dass die Trainer des Judo-Club Frankfurt bei externen Veranstaltungen automatisch die Aufsicht über alle 
teilnehmenden Kinder übernehmen. Dies ist aus organisatorischen und sicherheitsrelevanten Gründen nicht möglich. 
Daher legt der Verein folgende verbindliche Grundsätze fest: 
 
1. Aufsichtspflicht bei Turnieren und externen Tagesveranstaltungen 
(sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde) 
Die Trainer und Betreuer des Judo-Club Frankfurt übernehmen bei Turnieren und sonstigen externen Veranstaltungen 
keine Aufsichtspflicht. 
Die Aufsichtspflicht liegt in diesen Fällen ausschließlich bei den Eltern oder Erziehungsberechtigten. 
Eine Übernahme der Aufsichtspflicht durch Trainer oder Betreuer ist nur in begründeten Einzelfällen nach vorheriger, 
individueller Abstimmung möglich, um den Kindern die Teilnahme zu ermöglichen. 
In diesen Fällen müssen die Eltern rechtzeitig und persönlich vor der Veranstaltung Kontakt zu einem der 
verantwortlichen Trainer/Betreuer aufnehmen. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt die Aufsichtspflicht vollständig bei 
den Eltern. 
 
2. Aufsichtspflicht bei mehrtägigen Veranstaltungen 
(z. B. Trainingslager, Judocamps) 
Bei mehrtägigen Veranstaltungen, an denen Eltern nicht teilnehmen, übernehmen die Trainer und Betreuer des Judo-
Club Frankfurt die allgemeine Aufsichtspflicht für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. 
Die Eltern bestätigen mit der Anmeldung, dass ihre Kinder hinreichend selbstständig sind, um sich im Rahmen der 
Veranstaltungsregeln (z. B. Verhaltensregeln, Ruhezeiten, Bewegungsbereiche) eigenständig zu bewegen. 
Eine Einzelbetreuung oder Rund-um-die-Uhr-Überwachung kann auch bei mehrtägigen Maßnahmen nicht 
gewährleistet werden. 
Bei groben oder wiederholten Regelverstößen behalten sich die Betreuer das Recht vor, Teilnehmer von der 
Veranstaltung auszuschließen. In diesem Fall müssen die Kinder umgehend von den Erziehungsberechtigten abgeholt 
werden. Alternativ kann – sofern möglich und vertretbar – einer selbstständigen Rückreise auf eigene Verantwortung 
zugestimmt werden. 

 
3. Aufsichtspflicht im regulären Training 
Während des regulären Trainings übernehmen die Trainer des Judo-Club Frankfurt die Aufsichtspflicht für die Dauer und 
innerhalb der Räumlichkeiten des Trainings. 
Zu beachten ist: 
 

• Die Trainer beaufsichtigen stets die gesamte Trainingsgruppe und können deshalb keine Einzelbegleitung (z. B. 

zur Toilette oder in die Umkleide) übernehmen. 

• Der Verein kann nicht überprüfen, ob Kinder selbstständig zum Training kommen oder gebracht bzw. abgeholt 

werden. Die Verantwortung hierfür liegt vollständig bei den Eltern. 

• Selbstverständlich lassen die Trainer kein Kind unbeaufsichtigt zurück, wenn nach Trainingsende ein 

Abholproblem erkennbar wird. Dennoch ändert dies nichts an der grundsätzlichen Zuständigkeit der Eltern. 

 
Hinweis 
Die vorgenannten Regelungen dienen der Rechtssicherheit, der Sicherheit der Kinder und einer klaren 
Erwartungshaltung zwischen Eltern und Verein. Sie stellen keine Änderung, sondern eine transparente Verschriftlichung 
der bereits gelebten Praxis dar. 

http://www.blaugelb-frankfurt.de/

